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Arbeitsweise und Arbeitsorganisation der örtlichen 
Volksvertretungen

§ 9
Die örtlichen Volksvertretungen erfüllen ihre Aufgaben und 

verwirklichen ihre Rechte durch ihre Tagungen, durch die Tätig
keit ihrer ständigen und zeitweiligen Kommissionen, durch die 
Arbeit ihrer Abgeordneten und durch die Tätigkeit ihrer voll
ziehenden und verfügenden Organe.

§10
(1) Die örtlichen Volksvertretungen sind verpflichtet, regel

mäßig zu Tagungen zusammenzutreten. Die Bezirkstage haben 
mindestens vierteljährlich und alle übrigen örtlichen Volksver
tretungen mindestens alle zwei Monate zu tagen.

(2) Die Tagungen der örtlichen Volksvertretungen sind durch 
den Rat einzuberufen. Die Einberufung muß auch erfolgen, wenn 
es ein Drittel der Abgeordneten verlangt.

§11
(1) Für die gründliche und rechtzeitige Vorbereitung der Ta

gungen der Volksvertretungen ist der Rat verantwortlich. Er hat 
die Tagungen in Zusammenarbeit mit den ständigen Kommis
sionen vorzubereiten.

(2) Vorlagen für die Tagungen der Volksvertretungen können 
vom Rat, von den ständigen und zeitweiligen Kommissionen, 
von den Abgeordnetengruppen der Wahlkreise und von den 
Abgeordneten eingebracht werden.

§12
(1) Für jede Tagung der Volksvertretungen ist eine für die 

Dauer der Tagung tätige Tagungsleitung zu wählen. Sie besteht 
in der Regel aus drei Abgeordneten, von denen einer den Vor
sitz führt.

(2) Die Tagungsleitung bestimmt die Protokollführung der 
Tagung.

§ 13
(1) Die Tagungen der Volksvertretungen sind öffentlich. Bür

gern, die an der Tagung teilnehmen, kann das Wort zur Tages
ordnung erteilt werden. Die Volksvertretungen können im Ein
zelfall den Ausschluß der Öffentlichkeit beschließen.

(2) Abgeordnete der Volkskammer und der höheren örtlichen 
Volksvertretungen sowie Mitglieder der Räte der höheren ört
lichen Volksvertretungen können mit dem Recht der Beratung 
an den Tagungen teilnehmen.
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